
Neue Beschränkungen für Bad &
Sauna  Bönen  –  Wellenbad
Bergkamen nicht betroffen
Aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen aus der Corona-
Schutzverordnung für die Inzidenzstufe 1 im Kreis Unna wird
die  Nutzung  von  Bad  &  Sauna  Bönen  ab  Donnerstag,  den
05.08.2021  erneut  eingeschränkt.

Für  den  Besuch  ist  wieder  eine  Online-Registrierung  vorab
unter  www.gsw-freizeit.de  zwingend  erforderlich.  Für  die
Kunden,  die  keine  Möglichkeit  haben  sich  online  zu
registrieren, stehen die GSW- Mitarbeiter in den Kundencentern
in Kamen, Bönen und Bergkamen gerne unter 02307 978-2222 zur
Verfügung.

Aufgrund der aktuell geltenden Regeln ist der Zutritt nur
unter Beachtung der 3G-Regel (genesene, vollständig geimpfte,
oder negativ getestete Bürger, max. 48 Stunden altes Ergebnis)
möglich. Kinder unter 6 Jahren sind von diesen Regeln befreit.

Im  Bad  und  in  den  Saunen  wird  es  eine  Beschränkung  der
Personenanzahl geben, die vor Ort ausgeschildert wird. Ebenso
besteht  weiterhin  eine  Maskenpflicht  im  Gebäude.  Aufgüsse
finden nicht statt.

In den Freibädern entfällt die Pflicht zur Online-Anmeldung
ebenso wie die 3G-Regel.
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